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Integration und Inklusion: ausgewählte gesetzliche Grundlagen 

Die nachfolgenden gesetzlichen Grundlagen bezogen auf Inklusion zeigen das politische Ziel 

einer solidarischen und gerechten Gesellschaft auf. Die Gleichwertigkeit aller Menschen steht bei 

diesen Gesetzen im Sinne der Inklusion im Vordergrund und bezieht sich auf vielfältige Bildungs-, 

Erziehungs-, und Teilhabebereiche im Leben der Menschen. Sie sind wichtige Bezugspunkte und 

Rechte aller Menschen. 

 

Menschenrechte 

Artikel 1: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 

Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.“ 

Artikel 2: „Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 

Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa aufgrund rassistischer Zuschreibungen, nach 

Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder 

sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. (…)“ 

Artikel 26: „(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest 

der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist 

obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und 

der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. 

(2) Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 

Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu 

Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen Gruppen, unabhängig 

von Herkunft und Religion, beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung 

des Friedens förderlich sein. (3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu 

wählen, die ihren Kindern zuteilwerden soll.“ 

 

UN Behindertenrechtskonvention 

Artikel 3: „Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind: 

1. die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, 

einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 

2. die Nichtdiskriminierung; 

3. die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; 

4. die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz 

dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 

5. die Chancengleichheit; 

6. die Zugänglichkeit; 

7. die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

8. die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die 

Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.“ 
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Artikel 4: „(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte 

und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund 

von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die 

Vertragsstaaten, (…)  

2. alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder 

Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die 

eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; (…) 

4. Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen 

und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang 

mit diesem Übereinkommen handeln; (…) 

5. alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung 

durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; (…) 

9. die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem 

Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit 

die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können.“ 

Artikel 5: „(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, 

vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz 

durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben. (2) Die Vertragsstaaten verbieten 

jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit Behinderungen 

gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen. 

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen 

die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen 

zu gewährleisten. (…)“ 

Artikel 7: „(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und 

Grundfreiheiten genießen können. (2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen 

betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. (3) Die 

Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in 

allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, 

wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt 

wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht 

verwirklichen können.“ 

Artikel 8: „(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um 

1. in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Bewusstsein für 

Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu 

fördern; 

2. Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, 

einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämpfen; 

3. das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu 

fördern.“ 

Artikel 8: „(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören (…) 

2. die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit 

Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher 

Kindheit an; (…)“ 



Seite 4 von 6 
 

UN Kinderrechtskonvention 

Artikel 2: „Die Vertragsstaaten achten auf die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und 

gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung 

unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der 

politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des 

Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern 

oder seines Vormunds. 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor 

allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der 

Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner 

Familienangehörigen geschützt wird.“ 

Artikel 23: „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind 

ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des 

Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der 

Gemeinschaft erleichtern. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf 

besondere Betreuung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und 

den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die 

Unterstützung zuteilwird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern 

oder anderer Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist. (…)“ 

Artikel 29: „Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf 

gerichtet sein muss, 

1. die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes 

voll zur Entfaltung zu bringen; 

2. dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der 

Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln; 

3. dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen 

kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt,- und gegebenenfalls des 

Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln; 

4. das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der 

Verständigung, des Friedens, der Toleranz; der Gleichberechtigung der Geschlechter und der 

Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu 

Ureinwohnern vorzubereiten; 

5. dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln. (…)“ 

 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Artikel 21 Abs. 1: „Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 

Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der 

Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 

zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung sind verboten. (…)“ 

Artikel 26: „Die Union erkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf 

Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen 

Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.“ 
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Grundgesetz 

Artikel 3: „(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf 

wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 

und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 

oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  

§1 AGG: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“ 

§2 Abs.1 Nr.7 AGG: „Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe 

dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: Bildung (…)“ 

 

Behindertengleichstellungsgesetz 

§1 Abs.1 BGG: „Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit 

Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu 

ermöglichen. Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen.“ 

§1 Abs.2 BGG: „Die Träger der öffentlichen Gewalt sollen im Rahmen ihres jeweiligen 

Aufgabenbereichs die in Absatz 1 genannten Ziele aktiv fördern und bei der Planung von 

Maßnahmen beachten. Das Gleiche gilt für Landesverwaltungen, einschließlich der 

landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit 

sie Bundesrecht ausführen.“ 

§4 BGG: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 

Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 

Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 

wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 

Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei 

ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ 

 

SGB VIII 

§22a Abs. 1 SGB VIII: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in 

ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 

gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die 

Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur 

Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“ 

§22a Abs. 4 SGB VIII: „Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen sollen 

gemeinsam gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und 

von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu berücksichtigen.“ 
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Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis 

Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (Rahmenvereinbarung Integration), Ausschnitte 

(…) 

„Die Leitidee der Inklusion stellt für die Bereiche Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung 

einen Paradigmenwechsel dar. Während die Systemlogik „Integration“ noch zwischen Kindern mit 

und ohne Behinderung unterscheidet, geht das Konzept der „Inklusion“ davon aus, dass alle 

Kinder verschieden sind und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen ist. 

Ziel der neuen Rahmenvereinbarung Integration in Kindertageseinrichtungen ist es somit auch, 

den sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergebenden Perspektivwechsel zu vollziehen, 

soweit dies aufgrund geltenden Rechts geboten ist. 

Zur Verwirklichung des Anspruchs auf Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder 

mit Behinderung sind geeignete Rahmenbedingungen in den Tageseinrichtungen zu 

gewährleisten. 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie Städte und Gemeinden haben bei ihren Planungen 

für den Bereich Kindertageseinrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass die Betreuung von Kindern 

mit und ohne Behinderungen sichergestellt ist.“ (Seite 2) 

(…) 

„Bei dem Personenkreis (…) umfasst die Eingliederungshilfe unterstützend zum ganzheitlichen 

Förderungsauftrag der Tageseinrichtungen nach §22 a Abs. 4 SGB VIII Maßnahmen (…) die zur 

Förderung der sozialen Integration benötigt werden, um den Erziehungs-, Bildungs- und 

Betreuungsauftrag der Tageseinrichtungen für Kinder zu verwirklichen.“ (Seite 3) 

(…) 

„Zur Sicherstellung der zusätzlichen Hilfen sind (…) für jedes Kind mit Behinderung über drei 

Jahren im Regelfall 15 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche vorzuhalten. Zur Sicherstellung 

der zusätzlichen Hilfen sind (…) für jedes Kind mit Behinderung unter drei Jahren im Regelfall 13 

zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche vorzuhalten. 

Mit der Bewilligung der Fachkraftstunden/Maßnahmenpauschale sind im Verhältnis des Trägers 

der Tageseinrichtungen und des Sozialhilfeträgers die (personellen) Rahmenbedingungen der 

Integration des Kindes mit Behinderung abschließend geregelt.“ (Seite 6) 

(…) 

 

 

 

 

 




